
für diese NEUC un fachkundige Bestandsaufnahme gebühren dem Verfasser ank
un Anerkennung.
Kom (Dezember Reuter OMI

Nove Quadern: °'Le Missıonı (‚attolıche) Missione UOVAa ın mondo
Popoli r1Cc  1 popolı affamati. L’Occidente eristiano

ed Paes1ı 1n Vv12 dı SV1luppo. Gioventü cCcCommun1ısmo ne 1na
La (C'hiesa le culture NO  $ eristiane. L’Induismo

nell‘ India d’ ogg1. popolo cinese dj fronte a ] commun1smo.
Concilio Ecumenico Mission1. Etnologia Mıiss1on1. ont

Istıtuto Miss1ıon1 Estere/Mılano 1962, 500 iıt 1500
Die Neun Bändchen bieten eın gedrängte Darstellung aller aktuellen Fragen

heutiger Missionsarbeit, katholischer Aktionen un sozialer Tatıigkeit, der Ent-
wicklungshilfe un des geıistig-polıtischen Raumes, 1n dem sıch diese Arbeit
vollzıeht. Die Dokumentation ıst gut, 1ne reiche Literatur verschiedenster prach-
gebiete wurde verarbeitet und zıtiert. Das Hauptgewicht WITFT': nıcht auf die
Darstellung VErIrSANSCHCT Epochen gelegt, sondern auf die heute drängenden
Probleme. Die wichtigsten Probleme un Leitsätze werden auch 1m Druckbild
hervorgehoben. Die papstlichen Rundschreiben SIN ausführlich zıtiert un: e1N-
gearbeitet. So haben WITr 1ne handliche und doch gediegene Information er
die geistige Sıtuation VO  . heute 1n weltweiter Sicht Zum Selbststudium und für
Gruppenabende können WIT diese Bändchen warmstens empfehlen.
München (16 Dr. Frid. Rauscher

Pacheco, Diego, ST Martıres Nagasakı. Editorial Siglo de las
Mis1ıones/Bilbao 1961, 177

Es WarTr erwarten, daß die Jahrhundertfeier der Heiligsprechung der
Märtyrer VON Nagasakı, die 1597 den Kreuzestod erlitten un: 18692 kanoni-

sıert wurden, uns einıge NneUeEe Studien er die alte Japanmission schenken
wurde. Vorliegende spaniısche Studie 15 ine VON ihnen. Sie behandelt haupt-
sachlich die Geschichte der Märtyrer, beschränkt sich Jedoch nıcht darauf,
sondern geht uch auf spatere Martyrien ın Narasaki en  a ährend die ersten
vıer Kapitel er d1e ersten Märtyrer handeln, sprechen Zwel weiıtere er
Nagasaki als Stadt der Bekenner un Märtyrer und dıe Bewährung des dama-
lıgen Jjapanıschen Klerus der Stadt

Das Werk das inzwischen auch auf Japanisch erschienen ist, macht den Ein-
druck einer Gelegenheitsarbeit, ber be] gründlicher Durchsicht entdeckt mMan,
daß Verfasser VOT allem den ersten el mıt V1e. Umsicht. klugem Urteil un:
wirklicher Kenntnis der eichlich ZUT Verfügung stehenden Quellen erfaßt hat
Die beiden etzten Kapitel stehen allerdings auf viel schmalerer Basıis: sS1e VeT-
wenden fast ausschließlich Jesuitenquellen und behandeln NUr Fragen AaUuUs dem
CNSeETEN Kreis der Jesuitenmission. Besonderer Beachtung wert erscheinen die
beiden Kapitel er den Leidensweg der Märtyrer nach Nagasaki und er
den eigentlichen Ort des Martyriums, worüber der Verfasser schon 1960 1n den
Missıonalia Hiıspbanıca Vorarbeiten veröffentlicht hat Zu bedauern ıst, daß
Verfasser 1n den etzten Kapiteln einen eil der selbst 1n spanischer Sprache
vorhandenen Quellen Sar nıcht benutzt un: für 1e ar Arbeit auf die e1n-
schlägige Literatur ın deutscher Sprache (von LAURES, SCHÜTTE, IES-
LIK a.) die anerkanntermaßen Von Bedeutung ist, verzichtet hat. Hier hätte
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auf manche wertvolle Vorarbeit zurückgreifen können. Auf der anderen Seite
siınd dıe geographische Karte, auf der der Leidensweg der Märtyrer vermerkt
ist, un dıie wel chronologischen Tafeln ZU1 Missions- un: Märtyrergeschichte
Japans und VOTLT allem Nagasakıs recht brauchbar.
Würzburg 1962 Bernward ılleke OFM

Reuter, Amand, OMI Natıve Marrıages ın South Afrıca accordıng IO
Laı an (‚ustom (Missionswissenschaftliche Abhandlungen un Texte,
27) Aschendorfische Verlagsbuchhandlung/Münster Westfalen 1963 376
art 52,—. geb 55—

Die hen der Eingeborenen nach Stammessitte sınd ein VT  CT Fragen-
komplex. Die unterschiedlichen Heiratssitten der vielen Stämme, die A VCI-
mischt untereinander leben, ursprüngliche Bräuche 1M Zustand des Zerfalles,
kodifiziertes Fıngeborenenrecht einzelner Gebiete, das Bräuche abwandelt und
1NCUC Elemente hinzufügt, Unsicherheit 1n der Beurteilung der wesentlichen
Elemente der Heiratssitten verschiedener Stämme, schließlich das Landesgesetz,
das die eingeborenen hen (auch Vielweiberei) Ar schützt un sS1e doch nıcht
als vollwertig anerkennt, drangten VO katholischen Eherecht her nach einer
Klärung.

Die Kernfragen, die behandelt un: gelöst werden, verdichten sıch auf reli:
Werden eheliche Verbindungen der Eingeborenen nach Stammessitte (die Viel-

weıberei zuläßt) VO Landesgesetz als gültig anerkannt? Welches S1N die
wesentlichen Erfordernisse ZUT Gültigkeit einer Ehe nach ursprünglichem un
verbessertem Gewohnheitsrecht? Wie beurteilt die Kirche 1m Lichte des Natur-
rechts die umstrıttenen Eingeborenen-Ehen?

erf. hat das umfangreiche Material mıiıt erstaunlicher Gründlichkeit VOI-

arbeitet und den Missionaren ein fundamentales Werk geliefert. Im ersten eıl
behandelt den gesetzlichen Hintergrund miıt Begriffserklärungen Natıve,
Custom, etc.) Die langen begrifflichen Erklärungen hätten etwas kürzer gefaßt
werden können. Sechr gut sınd die kurzen und klaren Zusammenfassungen
nde der einzelnen Kapitel. Im zweıten eıl werden 1mM ersten Abschnitt die
Heiratsbräuche der verschiedenen Stämme dargelegt. Verf führt alle dies-
bezüglichen Bräuche d} VO  —$ den entfernteren Vorbereitungen ZUT Ehe bis
iıhrer Auflösung der iıhrem Weiterbestand ber den 'Tod des einen Gatten
hinaus (Leviratsehen, etc.). Neben einer Fulle VO Literatur werden auch Zeug-
nısse Von Missionaren verarbeiıtet. Im zweıten Abschnitt werden die Heirats-
bräuche ach iıhren wesentlichen Elementen gesichtet. Die Frage des Brautpreises
wird ach Begriff und rechtlichen Auswirkungen klar herausgearbeitet. Diese
klare Darlegung ırd dem Missionar besonders willkommen se1n, da dem Braut-
pre1s (Lobolo) uch be1 christlichen hen 1Ne€e große Bedeutung zukommt. Verf.
zıiecht den Schluß „Lobolo (Brautpreis) ıst für gewöhnlich wesentliche Bedingung
und eigentliches Zeichen und Beweis für ıne wirkliche Ehe nach Stammessitte
Im Zusammenhang mıiıt der Lobolo-Yrage ırd 1n vorzüglicher Weise die Ehe-
auffassung der Eingeborenen dargelegt. Die Ehe wiıird nıcht blofß als 1Ne Ver-
bındung zwischen Mann und Frau betrachtet, sondern ist ine Famıiılien- und
Sıppenangelegenheit. Somit ist der Ehevertrag der Partner 1n die Verhandlungen
der ZWE1 Familiengruppen eingebettet und ach außenhin dem Übereinkommen
der Zzwel Sıppen untergeordnet. Im drıtten eıl wird gezeıgt, daß echeliche Ver-
bindungen ach Stammessitte naturrechtlich legıtıme hen seın können, obwohl
diese Heiratsbräuche Vielweibere1iı erlauben und obwohl anderseits das Landes-
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